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Inhalte:
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Wirkungsbereich der Zonenplanänderung

N N

Begründung der nachträglichen Anpassung:

Beim Gebäude Nr. 7c handelt es sich um ein Wohnhaus (Stöckli). Im Rahmen der Vorprüfung hatte der Kanton die generelle Festlegung 
eines Zonenabstands verlangt. Damit die Nutzung sowie ein allfälliger Abbruch und Wiederaufbau des Gebäudes gewährleistet ist, wird die 
Weilerzone allseitig um 3.5 m (gegen Osten und Süden) resp. 4.0 m (gegen Norden und Westen) erweitert. Die Festlegung dieser 
Masse erfolgt auf der Grundlage der bestehenden Situation (Aufschüttung mit Stützmauern). 


